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Projektziele

§ Darstellung von Stand und Entwicklung von elektrisch betriebenen 
Trendfahrzeugen (hier eFäG genannt).

§ Aufzeigen von Potenzialen und mögliche Auswirkungen von eFäGs
auf den Verkehr auf öffentlichen Strassen und die Verkehrssicherheit.

§ Erarbeiten von Grundlagen als Beitrag zur Entwicklung einer Strategie 
zur Förderung des Langsamverkehrs bzw. zu einer entsprechenden 
Verlagerung des Modalsplits.

§ Erarbeiten von Empfehlungen für die Kategorisierung und 
Zulassung von eFäGs.
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eFäG - Nomenklatur

E-Solowheel E-Stehroller E-Trottinett

E-Board E-Skateboard
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Hintergrund

§ kaum wissenschaftliche Literatur 
§ länderspezifische Berichte (Belgien, Neuseeland, 

Australien)

§ E-Solowheel, E-Board und E-Skateboard derzeit 
in der Schweiz nicht zugelassen
§ E-Stehroller und E-Trottinett sind derzeit geregelt
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Hintergrund

§ eFäG werden in Normen und Richtlinien der 
Kantone nicht erwähnt
§ Einordnung in Kategorie Fussverkehr oder Velo?
§ Welches Lichtraumprofil?
§ Welche Anhaltestrecke?
§ Sichtweiten?
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Expertenbefragung

§ strukturierte Interviews

§ Ergebnisse:
§ keine einheitliche Einschätzung
§ breiter Konsens: ähnlich wie Velos zu betrachten
§ primär Selbstunfälle erwartet, Gefährdung Dritter nicht 

auszuschliessen
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Online-Umfrage

§ 252 vollständige Antworten, davon 151 von Personen, 
die eFäG vor allem in der Schweiz benutzen

§ 69% der CH-Nutzer haben die frz.-sprachige Umfrage 
ausgefüllt

§ 233 Männer, 9 Frauen
§ Durchschnittsalter 42 Jahre, gleich für E-Solowheel, E-

Trottinett und E-Stehroller, etwas jünger für E-
Skateboard, deutlich jünger für E-Board
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Online-Umfrage

§ vor allem E-Solowheel (60%), E-Trottinett (20%), E-
Stehroller (10%)

§ E-Trottinett bei CH-Nutzern beliebter, sonst 
unterscheiden sich die Nutzergruppen CH bzw. 
«Andere» nicht

§ 93% der Nutzer haben sich ihr Gerät selbst gekauft
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Fahrversuche

§ in Zürich und Biel durchgeführt

§ Teilnehmende:
§ 29 E-Solowheels
§ 9 E-Trottinett
§ 4 E-Boards
§ 3 E-Skateboards
§ 1 E-Stehroller (Segway)
§ 1 Trotti, 2 Velos, 2 Skateboards
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Medien
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Fahrversuche

§ Ziel: Basisgrössen zum Fahrverhalten von eFäG
ermitteln

§ Konzept
§ Parcour, einfach & mobil
§ Grundfertigkeiten/ -eigenschaften messen
§ Bezug zum Strassenverkehr
§ Auswertung:

- Messungen: Zeit, Video, Beschleunigung via App
- qualitative Auswertung
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Fahrversuche

§ Vorbeifahren an Hindernissen
§ für alle problemlos möglich, schwierig zu 

quantifizieren, häufig Geschwindigkeit angepasst

§ Beschleunigung aus Stand
§ durchschnittliche Beschl. 1.6 m/s2 (min/max: 0.4/6.7)

§ Anhalten
§ durchschnittl. Anhalteweg: 4.4 m
§ durchschnittliche Beschl. 1.2 m/s2



CXCX

%25'3"'-#;5"

! 2g3I,&'.-7.,&'!I4GI$+.I2

! S#4$,#O;#')2

! J%,M2JEI&'-$.O.,,.45-7.'W7.,&'!I4GI$+.I2



CYCY

%25'3"'-#;5"



CZCZ

%25'3"'-#;5"



2929

Fahrversuche / Fazit

§ Als typisch kann eine Fahrgeschwindigkeit zwischen 4 und 5 m/s 
(rund 14 bis 18 km/h) angenommen werden. Dies gilt für alle eFäG. 

§ EFäG sind in der Lage niedrige Geschwindigkeiten zu fahren, die im 
Bereich der Gehgeschwindigkeit von Fussgängern liegen. 

§ Die Nutzung von eFäG auf heutiger Verkehrsinfrastruktur scheint 
aus technischer Sicht grundsätzlich vorstellbar; für die meisten 
Teilnehmenden waren Kurvenfahrten, Abbiegen oder das 
Überwinden diverser Hindernisse problemlos möglich.

§ Die Fahreigenschaften werden durch das Können der Nutzer stark 
beeinflusst. Die technischen Merkmale der Geräte geben nur 
begrenzt Auskunft über das zu erwartende Fahrverhalten, die 
Interaktion mit dem Nutzer ist entscheidend. 
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Empfehlungen

§ Leitgedanken
§ neue Formen der Mobilität ermöglichen

§ dynamisches Umfeld bedenken, nicht zu viel reglementieren

§ Klassifizierung sollte möglichst «intuitiv» sein

§ Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden berücksichtigen

§ Empfehlungen durch Monitoring begleiten und nach einer gewählten  
Frist nochmals anschauen und ggf. anpassen
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Empfehlungen

§ Grundsätzliche Überlegungen:
§ Redundanz für sicherheitsrelevante Bauteile

§ Abschaltautomatik (nach Sturz o.ä.)

§ “velo-ähnliche” techn. Anforderungen an Bremsen

§ Kennzeichnung der Geräte
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Empfehlungen

§ Art des Geräts Spielgerät ó Verkehrsmittel
E-Solowheel

E-Trottinett
E-Stehroller

E-Skateboard
E-Board

analog FäG analog Velo/ Mofa
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Empfehlungen

§ Entwicklung einer Systematik zur Kategorisierung von eFäG
a) Definition von Kriterien, in Anlehnung an bestehende 
Regelungen für andere Fahrzeuge/ Geräte
b) daraus ergeben sich gewisse Konsequenzen

>> Vorschlag: 3 Gruppen
§ K1: analog FäG / Spielgeräten
§ K2: analog Velo bzw. langsames E-Bike
§ K3: analog schnelles E-Bike

Verkehrsmittel
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Empfehlungen - Kategorisierung
 K1 K2 K3 

Art der Nutzung  Spielgerät Verkehrsmittel Verkehrsmittel 

Analogon  FäG Velo / E-Bike 
(langsam) 

E-Bike (schnell) 

mögliche Beispiele* E-Board, E-
Skateboard 

E-Trottinett, E-
Solowheel, E-

Stehroller 

E-Trottinett, E-
Solowheel, E-

Stehroller 

Minimale 
Höchstgeschwindigkeit ohne 
Tretunterstützung [km/h] 

- 10 10 

Höchstgeschwindigkeit ohne 
Tretunterstützung [km/h] 

6 20 30 

Höchstgeschwindigkeit mit 
Tretunterstützung [km/h] 

10 25 45 

Max. Leergewicht [kg] 30 50 125 

Beleuchtung am Fahrzeug 
oder am 
Nutzer 

am Fahrzeug oder 
am Nutzer 

am Fahrzeug 

Kennzeichnungspflicht ja ja ja 

Typengenehmigung nein nein ja 

Zulassungsprüfung nein nein ja 
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Empfehlungen - Kategorisierung

 K1 K2 K3 

Anzahl Plätze** 1 1 1 

Verkehrsfläche Fussweg Fahrradweg/ 
Strasse*** 

Fahrradweg/ 
Strasse*** 

Verkehrsregeln Fussverkehr Fahrrad Fahrrad und 
Motorfahrrad 

Schutzausrüstung empfohlen empfohlen Helm obligatorisch 

Mindestalter/ Führerausweis keines 14 J. mit Ausweis / 
16 J. ohne 

14 J. mit Ausweis / 
16 J. ohne 

Kontrollschild nein nein Ja 

 

Ergänzend: 
• techn. Vorgaben
• Typengenehmigung und Zulassungsprüfung für K3
• Selbstdeklaration für K2 und K1.
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Empfehlungen - Zulassung
§ Umsetzung als (politischer) Prozess
§ schrittweises Vorgehen vorgeschlagen

§ Zulassung von K2 gut vorstellbar
§ Zulassung von K3 unter Berücksichtigung einer 

etwaigen Anpassung der Regelungen betr. E-Bikes
§ K1 kritisch zu diskutieren, wenn als Verkehrsmittel 

aufgefasst. Als Spielgerät keine Zulassung 
erforderlich.

§ flankierende Sicherheitsmassnahmen
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